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Erwägungen

E. 1.1
Die 1972 geborene X.___ , gelernte Dekorationsgestalterin, erlitt laut Unfallmeldung vom 1
8. Februar 1994 am 1 1. Februar 1994 einen Verkehrsunfall, bei welchem sie sich eine Hirn
erschütterung sowie ein Schleudertrauma zuzog ( Urk. 6/1/16). Am 17. Oktober 1994
meldete sie sich unter Hinweis auf eine Stauchung der Hals-wirbelsäule bei der
Eidgenössischen Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an ( Urk.

E. 1.2
Ändert sich der Invaliditätsgrad eines Rentenbezügers erheblich, so wird die Rente von
Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder
aufgehoben ( Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur Renten revision gibt jede wesentliche
Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen seit Zusprechung der Rente, die geeignet ist,
den Invaliditätsgrad und damit den Ren tenanspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die
Rente bei einer wesentlichen Änderung des Gesundheitszustandes revidierbar. Weiter sind,
auch bei an sich gleich gebliebenem Gesundheitszustand, veränderte Auswirkungen auf den
Erwerbs- oder Aufgabenbereich von Bedeutung (BGE 141 V 9 E. 2.3, 134 V 131 E. 3).
Ferner kann ein Revisionsgrund unter Umständen auch in einer wesentlichen Änderung
hinsichtlich des für die Methodenwahl massgeblichen (hypothetischen) Sachverhalts
bestehen ( BGE 144 I 28 E. 2.2, 130 V 343 E. 3.5, 117 V 198 E. 3b, je mit Hinweisen ).
Hingegen ist die lediglich unterschiedliche Beurteilung eines im Wesentlichen gleich
gebliebe nen Sachverhalts im revisions rechtlichen Kontext unbeachtlich (BGE 141 V 9
E. 2.3 mit Hinweisen).

Liegt in diesem Sinne ein Revisionsgrund vor, ist der Rentenanspruch in rechtli cher und
tatsächlicher Hinsicht umfassend ("allseitig") zu prüfen, wobei keine Bindung an frühere
Beurteilungen besteht (BGE 141 V 9 E. 2.3 mit Hinweisen).

E. 1.3
Gemäss Art. 88a Abs. 1 IVV ist bei einer Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der
Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen die anspruchsbeeinflussende Änderung für
die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen,
in dem angenommen werden kann, dass sie voraus sicht lich längere Zeit dauern wird. Sie
ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nach dem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei
Monate angedauert hat und voraus sichtlich weiterhin andauern wird.

Nach der bundesgerichtlichen Praxis zu Art. 88a Abs. 1 IVV ist eine Rente bei Wegfall der
Invalidität im Normalfall erst nach Ablauf von drei Monaten seit dem Eintritt der
anspruchserheblichen Veränderung aufzuheben (BGE 119 V 98 E. 4a, Urteil des



Bundesgerichts I 569/06 vom 20. November 2006 E. 3.3).

E. 1.4
Versicherungsträger und Sozialversicherungsgerichte haben die Beweise frei, das heisst
ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflicht ge mäss zu
würdigen. Für das Beschwerdeverfahren bedeutet dies, dass das Sozial versicherungsgericht
alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach
zu entscheiden hat, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des
streitigen Rechtsanspruches gestatten. Insbesondere darf es bei einander widersprechenden
medizinischen Berichten den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu
wür digen und die Gründe anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere
medizinische These abstellt. Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arzt berichtes ist also
entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen
Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksich tigt, in Kenntnis der
Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurtei lung der medizinischen
Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen begründet sind. Ausschlaggebend für
den Beweiswert ist grund sätzlich somit weder die Herkunft eines Beweismittels noch die
Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder
Gutachten (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a). 2.

2.1

Die Beschwerdegegnerin stellte sich im angefochtenen Entscheid auf den Stand punkt,
gemäss dem A.___ -Gutachten vom 2 9. August 2016 seien keine Diagnosen mit
dauerhafter Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit mehr vorhanden. Der Gesundheitszustand
der Beschwerdeführerin habe sich verbessert , wobei die Ver besserung sicher seit Juni
2016 ausgewiesen sei. Zu den im Vorbescheidverfahren vorgebrachten Einwänden wurde
ausgeführt, die Teil gut achten seien bereits im A.___ -Gutachten enthalten. Sodann seien
keine neuen medizinischen Tatsachen vorgebracht worden (Urk. 2). 2.2

Die Beschwerdeführerin rügt eine mehrfache Verletzung ihres rechtlichen Gehörs (Urk. 1
S. 5- 11), welche aufgrund von Häufung und Schwere keiner Heilung zugänglich sei
(Urk. 1 S. 12 -13 ).

Ferner habe die IV-Stelle den Untersuchungs grundsatz dadurch verletzt, dass sie das A.___
-Gutachten sowie ihre Ergänzungs fragen den Erstgutachtern nicht zur Stellungnahme
unterbreitet habe (Urk. 1 S. 14). Sodann macht sie geltend, infolge der Vernichtung von
Beweismaterial in Form der Einzel-Teilgutachten sei eine Befangenheit der A.___
-Gutachter anzu nehmen, weshalb das A.___ -Gutachten nicht verwertbar und aus den
Akten zu weisen sei (Urk. 1 S. 9). In materieller Hinsicht postuliert sie, ihr Gesund heitszu
stand habe sich seit der Begutachtung vom Juli/August 2007 in keiner Weise verbessert
(Urk. 1 S. 15). Die A.___ -Gutachter hätten die von der MEDAS Z.___ gestellten
Diagnosen in Frage gestellt und eine Verbesserung des Gesundheitszustands nicht in
nachvollziehbarer Weise begründet (Urk. 1 S. 15 16).

3.

3.1

Vorab ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin mit ihrem Antrag durchdringt, die
angefochtene Verfügung sei aus formellen Gründen aufzuheben . 3.2



3.2.1

Gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen schaft
(BV) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Das rechtliche Gehör dient
einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt es ein persönlich keitsbezogenes
Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheids dar, welcher in die Rechtsstellung einer
Person eingreift. Dazu gehört insbesondere deren Recht, sich vor Erlass des in ihre
Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äus sern, erhebliche Beweise
beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu
werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich
zumindest zum Beweis ergebnis zu äus sern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu
beein flussen (BGE 132 V 368 E.

3.1 mit Hinweisen). 3.2.2

Im Rahmen des invalidenversicherungsrechtlichen Verfahrens ist der Anspruch der
versicherten Person auf rechtliches Gehör vor allem im Vorbescheidverfahren zu wahren (
Art. 57a IVG). Dabei gebietet das rechtliche Gehör, dass die versi cherte Person vom
eingeholten Gutachten vor Erlass der Verfügung Kenntnis nehmen kann und ihr
Gelegenheit einzuräumen ist, Ergänzungsfragen zu stellen (Meyer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bun desgesetz über die
Invalidenversicherung, 3. A., Rz

E. 6
Der Streitgegenstand des Verfahrens betrifft die Bewilligung oder Verweigerung von
Leistungen der Invalidenversicherung. Das Verfahren ist daher kosten pflich tig. Die
Gerichtskosten sind nach de m Verfahrensaufwand und unabhän gig vom Streitwert
festzulegen (Art. 69 Abs. 1 bis IVG) und ermessensweise auf Fr. 800.-- anzusetzen.
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten der Beschwer deführerin aufzuerlegen. Das
Gericht erkennt: 1.

Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.

Die Gerichtskosten von Fr. 800 .-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der
Rechtskraft zugestellt. 3.

Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwalt Dr. Roger Peter -
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle - Bundesamt für
Sozialversicherungen sowie an: - Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der
Rechtskraft) 4.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht
Beschwerde eingereicht werden ( Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesge
setzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 1 5. Juli bis und mit 1
5. August sowie vom 1 8. Dezember bis und mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzu
stellen.



Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismit tel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizu legen,
soweit die Partei sie in Händen hat ( Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich Die VorsitzendeDie Gerichtsschreiberin GrünigWidmer

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


